
Änderungstarifvertrag Nr. 8  
vom 16. April 2020 

zum Tarifvertrag für die Ärztinnen und Ärzte an den hessischen Universitätskliniken 
(TV-Ärzte Hessen) 

 
 

 

Zwischen 

 

 

dem Land Hessen, 
vertreten durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport, 

- einerseits - 

 

und 

 

dem Marburger Bund – Landesverband Hessen e.V., 
vertreten durch die Landesverbandsvorsitzende  
und den 1. Stellvertretenden Vorsitzenden, 

- andererseits - 
 
 
 

wird Folgendes vereinbart: 

 

 

§ 1 
Wiederinkraftsetzung des § 32a  

§ 32a, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 7 vom 19. Februar 2018, wird für 
den Zeitraum vom 15. Mai 2020 bis 31. Dezember 2020 wieder in Kraft gesetzt. 

§ 2 
Änderung des § 33 Absatz 6  

§ 33 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) § 32a tritt am 31. Dezember 2020 ohne Nachwirkung außer Kraft.“ 

 

§ 3 
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 15. Mai 2020 in Kraft.  
  



- 2 - 
 

 
Wiesbaden, den 16. April 2020 
 

 

     

Dr. Stefan Heck 

Staatssekretär 

 Dr. med. 

Susanne Johna 

 Priv. Doz. Dr. med.  

Andreas Scholz 

  Landesverbandsvorsitzende  1. Stellv. Vorsitzender 

     

     

Dr. Gunther K. Weiß 

Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung 

Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg GmbH 

 

 

 


